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Gesetz1

zur Überleitung des Rundfunks (Fernsehen, Hörfunk) 
in die künftige Gesetzgebungszuständigkeit der Länder 

— Rundfunküberleitungsgesetz — 
vom 14. September 1990

Ergänzend zum Artikel 36 Einigungsvertrag stellt sich das 
vorliegende Uberleitungsgesetz im Blick auf die bevorste
hende Vereinigung der beiden Teile Deutschlands die Auf
gabe, den Rundfunk der DDR — Fernsehen und Hörfunk — 
in eine staatsunabhängige, föderale und gemeinschaftliche 
Einrichtung zu überführen. Weitergehende Regelungen - ter
ritoriale, regionale und nationale Kooperationen sollen durch 
Staatsverträge der Länder des vereinigten Deutschlands vor
genommen werden.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat die Aufgabe der 
Grundversorgung, der private Rundfunk trägt zum publizisti
schen Wettbewerb bei. Bei der Vergabe von Frequenzen und

1 Dieses nach Unterzeichnung des Einigungsvertrages erlassene Ge
setz wurde zwischen den Vertragsparteien nicht als fortgeltendes 
Recht der DDR vereinbart.

bei der Schaffung technischer und wirtschaftlicher Vorausset
zungen sind der öffentlich-rechtliche und der private Rund
funk nach Maßgabe ihrer öffentlichen Aufgabe zur Förderung 
der Meinungsvielfalt gleich zu behandeln.

I.
Rechtsformen und Aufgaben

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für den Rundfunk in den Ländern 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen- 
Anhalt, Thüringen und in dem Teil von Berlin, in dem das 
Grundgesetz bisher nicht galt.

(2) Rundfunk ist die für die Allgemeinheit bestimmte Ver
anstaltung und Verbreitung von Darbietungen aller Art in 
Wort, in Ton und in Bild unter Benutzung elektrischer 
Schwingungen ohne Verbindungsleitung oder längs oder mit
tels eines Leiters.


